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Vorwort 
 
Der vorliegende Leitfaden wurde in Zusammenarbeit bzw. mit Beiträgen der Behin-
dertenbeauftragten der Hochschulen in Mannheim und dem Studentenwerk Mann-
heim erstellt. Er liegt nunmehr in der 10. aktualisierten Auflage vor. Er hat das Ziel, 
behinderten und/oder chronisch kranken Studieninteressierten, Studienanfängern 
und Studierenden wichtige Informationen und nützliche Tipps für ein Studium in der 
Hochschulregion Mannheim zu vermitteln. 
 
Hierbei wurde von der Überlegung ausgegangen, dass sich bei der Aufnahme eines 
Studiums für behinderte und chronisch kranke Studieninteressierte eine Reihe von 
Fragen ergeben, die sich gesundheitlich nicht beeinträchtigten Studienanfän-
ger/innen so nicht stellen. 
 
Themen des Leitfadens sind z.B.: 
 
- die baulichen Gegebenheiten der Hochschule 
- die behindertengerechte Wohnmöglichkeiten 
- die behindertengerechte Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel etc. 
- die finanziellen Hilfestellungen 
- die Fördermöglichkeiten bzw. Nachteilsausgleich 
- die Anlauf- und Beratungsstellen 
 
Der Leitfaden für behinderte und/oder chronisch kranke Studierende  ist bei fol-
genden Stellen erhältlich: 
 
- Studienbüros und Expressschalter der Universität Mannheim 
- Zulassungsstelle der Universität Mannheim 
- Infothek des Studentenwerks Mannheim in der Mensa am Schloss 
- Sozialberatung des Studentenwerks Mannheim, Mensa am Schloss 
 
Allgemeine Informationen zum Studium entnehmen Sie bitte dem Wegweiser  Stu-
dieren in Mannheim , der bei den oben genannten Einrichtungen ebenfalls kostenlos 
erhältlich ist. 
 
 
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich an  
Frau Fettig von der Universität  

(E-Mail: fettig@verwaltung.uni-mannheim.de) oder  
Frau Neubauer vom Studentenwerk  

(E-Mail: sozialberatung@studentenwerk-mannheim.de) 
 
 
Viel Spaß und Erfolg beim Studium!  
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1. Anlauf- und Beratungsstellen 

1.1 Anlauf- und Beratungsstellen der Mannheimer Hoc hschulen 
Universität Mannheim:  
 
Telefon-Hotline: 0621/181-2222 Mo. – Fr. 9:00 – 16:00 Uhr 
 
Die Beauftragte für behinderte und chronisch kranke  Studierende 
Fr. Stefanie Fettig  Dipl.-Soz.Päd. (FH)     rollstuhlzugänglich  
�  L1,1, Postfach 10 34 62 
68131 Mannheim 
�  0621/181-1180 
Fax: 0621/181-1176 
E-Mail: fettig@verwaltung.uni-mannheim.de 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Das Büro (Zi.128 EG ) ist barrierefrei zugänglich – bitte Eingang B nehmen um Fahr-
stuhl zu nutzen. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie im Internet: 
http://www.uni-mannheim.de/studienbueros/beratung/index.html 
 
Die Studienbüros      rollstuhlzugänglich 
·�  L1,1, Postfach 10 34 62 
·68131 Mannheim 
·Fax: 0621/181-1176 
·Sprechzeiten: Mo. 9:00 – 12:00 und Mi. 14:00 – 17:00 Uhr 
 
Aktuelle Informationen sowie die Kontaktdaten der einzelnen Sachbearbeiter/innen 
erhalten Sie im Internet: 
http://www.uni-mannheim.de/studienbueros/startseite/index.html 
 
Zuständigkeiten der einzelnen Studienbüros  zu den Studienfächern: 
 
Studienbüro I : Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädago-

gik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik,  
 
 Beraterin/Leiterin: Frau Anja Zschiedrich 
 �  0621/181-1196, L1,1, Zi. 131 
 E-Mail: zschiedrich@verwaltung.uni-mannheim.de 
 
Studienbüro II : Anglistik/Amerikanistik, Franko-Romanistik, Germanistik, Ge-

schichte, Hispanistik, Italianistik, Philosophie, Kultur und Wirtschaft, 
Lehramt an Gymnasien, Rechtswissenschaft, Unternehmensjurist, 
Psychologie, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Medien- 
und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Political Science, 
Sprache und Kommunikation, Kultur im Prozess der Moderne: Lite-
ratur und Medien, Ethik und Kulturphilosophie 

 
 Beraterin/Leiterin: Frau Sandra Schmidt 
 �  0621/181-1189, L1,1, Zi. 120 
 E-Mail: sandra.schmidt@verwaltung.uni-mannheim.de 
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Express-Schalter der Studienbüros 
L1,1  
Öffnungszeiten: Mo. 09:00 – 17:00 Uhr, Di, Mi. und Do. 09:00 – 16:00 Uhr,  
Fr. 09:00 – 14:00 Uhr 
Ansprechpartner: Frau Willich, Frau Kunz, Herr Bayerlein 
E-Mail: : expressschalter@verwaltung.uni-mannheim.de 
 

Bewerbung, Zulassung 
Beraterinnen: Frau Dörr und Frau Braun 
L1,1, Zi. 157 
�  0621/181-1199, -1279  
Fax: 0621/181-1229 
E-Mail: bewerbung@uni-mannheim.de 
Öffnungszeiten: Mo. 9:00 – 12:00 Uhr und Mi. 14:00– 17:00 Uhr. 
Änderungen werden unter www.bewerbung.uni-mannheim.de bekannt gegeben. 
 
Für ausländische  und staatenlose  Studienbewerber/innen ohne deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung ist das Akademische Auslandsamt  der Universität 
Mannheim, L 1,1, zuständig: 
Öffnungszeiten: Mo. 09:00 – 12:00 Uhr 

Mi. 14:00 – 17:00 Uhr 
�  0621/181-1151  Fax: 0621/181-1161 
E-Mail: aaa@verwaltung.uni-mannheim.de  
Internet: www.uni-mannheim.de/aaa 
 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Ku nst  
Heidelberg/Mannheim:  
 
Prof. Anna Maria Dur  ,Behindertenbeauftragte  rollstuhlzugänglich  
�  N7, 18 
68161 Mannheim 
�  0171/ 5 33 49 20 
E-Mail: amdur@t-online.de 
 
Hochschule Mannheim:  
 
Prof. Dr. med. Manfred Oster  
Arzt und Diplom-Psychologe, Fakultät für Sozialwesen 
Gebäude 3, Raum 305, Paul-Wittsack-Straße 10 
68163 Mannheim 
Telefon: (0621) 292 - 6725 
E-Mail: m.oster@hs-mannheim.de Sprechzeit: nach Vereinbarung   
 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim:  
 
Duale Hochschule Baden-Württemberg    rollstuhlzugänglich 
- DHBW Mannheim - 
�  Coblitzallee 1 - 9  
68163 Mannheim 
�  0621/4105-0 
Fax: 0621/4105-1101 
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E-Mail: info@dhbw-mannheim.de 
Internet: http://dhbw-mannheim.de 
 
An der Dualen Hochschule Mannheim gibt es keine Vertretung vor Ort, zuständig für 
Fragen nach den Räumlichkeiten sowie allgemeinen und behindertenspezifischen 
Studienbedingungen sind die Sekretariate der jeweiligen Studiengänge. 
 
Anfragen werden ggf. an die Örtliche Schwerbehindertenvertretung für Mitarbeiter 
weitergeleitet. 

1.2 Anlauf- und Beratungsstellen des Studentenwerks  Mannheim 
 
Allgemeine Sozialberatung:  
 
Allgemeine Sozialberatung    rollstuhlzugänglich  
Doris Neubauer (Dipl.Soz.arb.) 
�  Bismarckstr.10, Eingang A, Mensa am Schloss Zi. 04 
68161 Mannheim  
�  0621/49072 - 530 
Fax: 0621/49072 - 899 
E-Mail: sozialberatung@studentenwerk-mannheim.de  
Sprechzeiten: Di. 13:00 – 15:30 Uhr und Do. 10:00 – 13:00 Uhr 
 und nach tel. Vereinbarung 
 
Die Allgemeine Sozialberatung  steht für Fragen zur Verfügung bei persönlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Problemen der Studierenden. Zum Beispiel, wenn es 
um folgende Themen geht: Studienfinanzierung, Krankenversicherung, Sozial-
hilfe, KfW-Studienkredit  etc. 
 
 
Psychologische Beratungsstelle (PBS):  
 
�  Bismarckstr. 10, Mensa, Eingang C  leider  nicht rollstuhlzugänglich  
68161 Mannheim     Zugang über Hof der Mensa 
�  0621/49072 - 555    Ansprechpartner: 
Fax: 0621/49072 - 599    Karin Kraft / Monika Riffner-Schopp 
E-Mail: pbs@studentenwerk-mannheim.de Mo. – Fr. 08:30 – 16: 00 Uhr 
Sprechzeiten: Nach tel. Vereinbarung 
 
Bei Problemen rund um das Studium (Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst, Ent-
scheidungsprobleme, Schreibblockaden usw.) haben Studierende die Möglichkeit, 
sich von einem Psychologen bzw. einer Psychologin in der PBS beraten zu lassen.  
Das Angebot umfasst u.a. Erstinterviews und Diagnosestellung auch mittels psy-
chologischer Fragebögen, Kriseninterventionen, Beratungen und Coachings bis ma-
ximal 20 Sitzungen sowie die Vermittlung in ambulante Therapien und an andere 
Beratungseinrichtungen. Die psychologische Beratungsstelle bietet außerdem ein 
spezielles Prüfungs- und Schreibcoaching im Einzelsetting zur Bearbeitung von in-
tensiven Prüfungs- und Schreibproblemen an. Außerdem existiert ein umfassendes 
Kursprogramm zu studienbezogenen Themen (Erstsemesterlernkurs, Autogenes 
Training, Stressfreier lernen usw.), das jeweils zu Semesterbeginn startet.  
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1.3 Anlauf- und Beratungsstellen in Mannheim 
 
Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Se nioren    
z.B. Hilfe bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises, Rundfunkgebüh-
renbefreiung wg. Schwerbehinderung 
�  K1, 7 - 13        rollstuhlzugänglich 
68159 Mannheim 
�  0621/293-9109 Beraterin: Fr. Bastian (Zimmer 423a) 
E-Mail: ute.bastian@mannheim.de 
Sachgebiet: Eingliederungshilfe (Blindenhilfe, Hilfe zur Pflege, etc.) 
Ansprechpartnerin: Frau Große (Zimmer 229) 
�  0621/ 293-3672 
Internet: www.mannheim.de 
 
 
Stadt Mannheim - Fachbereich Gesundheit   rollstuhl zugänglich  
z.B. amtsärztliche Untersuchungen, sozialmed. Beratungen 
Leitung: Dr. Holle Engler-Thümmel 
�  R1, 12  
68161 Mannheim 
�  0621/293-2233 
E-Mail: gesundheitsamt@mannheim.de 
Sprechzeit: Mo. – Fr. 8:00 – 11:00 Uhr & Do. 14:00 – 16:30 Uhr 
 
Beauftragter für Menschen mit Behinderung der Stadt  rollstuhlzugänglich  
Informations- und Koordinierungsfunktion gegenüber Verbänden, Gruppen und In-
stitutionen, die die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung gestalten 
�  K 1, 7 – 13 ,  
Herr Klaus Dollmann  
68159 Mannheim 
�  0621 / 293-3490 / Sprechstunde nach Vereinbarung 
E-Mail: klaus.dollmann@mannheim.de 
 
Paritätischer Wohlfahrtsverband Mannheim -AGB 
-Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit (AGB) beim PWV Mannheim –mobilitäts-be-
hinderte Menschen und Vertreter von Behindertenverbänden arbeiten zusammen 
Ansprechpartner: Horst Hembera 
�  Alphornstraße 2a 
68169 Mannheim 
�  0621/336-7499 
E-Mail: info@barrierefrei-mannheim.de 
Internet: www.barrierefrei-mannheim.de 
 
roll in e.V. Ambulanter Pflegedienst 
-Behandlungspflege, Schwerbehindertenbetreuung Ansprechpartner: Herr Bender 
�  Landwehrstr. 1  
68167 Mannheim     
Tel.: 0621/30 32 12      
Email: mail@rollin.de 
Internet: www.rollin.de 
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AWO Rhein-Neckar e.V. Ambulante Dienste  rollstuhlz ugänglich  
Betreuung und Assistenz 
�  Wormser Str. 16 
68526 Ladenburg 
�  06203/9285-31 (Behindertenfahrdienst) 
Fax: 06203/9285-22 
E-Mail: arbeiterwohlfahrt@awo-rhein-neckar.de 
Internet: www.awo-rhein-neckar.de 

1.4 Überregionale Kontaktadressen 
 

Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen 
�  Mauerstraße  53 
10117 Berlin 
�  01805 / 67 67 15 / Fax 01805 / 67 67 17 
E-Mail: anfrage@behindertenbeauftragter.de 
Internet: www.behindertenbeauftragter.de       
 
Landes-Behindertenbeauftragter 
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württembe rg 
�  Gerd Weimer 
Postfach 10 34 43 
70029 Stuttgart 
�  Telefon: 07 11 / 1 23 - 3543 
E-Mail: Poststelle@bfbmb.bwl.de 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V. (BAGH) 
�  Kirchfeldstr. 149 
40215 Düsseldorf 
�  0211/31006-0 / Fax: 0211/31006-48 
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de 
Internet: www.bag-selbsthilfe.de 
 
Deutsches Studentenwerk e.V. (DSW) 
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung 
�  Monbijouplatz 11 
10178 Berlin 
�  030 / 29 77 27- 64 
Fax: 030 / 29 77 27- 99 
E-Mail: studium-behinderung@studentenwerke.de 
Internet: www.studentenwerke.de 
 
Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland (ABiD ) 
„Für Selbstbestimmung und Würde“ e.V. 
�  Friedrichstr. 95 (im IHZ) 
10117 Berlin 
�  030 / 27 59 34 29 
Fax: 030 / 27 59 34 30 
E-Mail: abid.bv@t-online.de 
Internet: www.abid-ev.de 
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Bundesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen e.V. 
(BHSA) 
�  BHSA e.V. 
c/o Karin Müller Schmied 
Ihringshäuser Str. 10 
34125 Kassel 
Fax: 0911/308 44 99 99 7 
E-Mail: buero@bhsa.de 
Internet: www.bhsa.de 
 
Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen -  
LHSA - BW e.V. 
Gartenstraße 14 
73252 Lenningen 
Tel + Fax: 07026/370255 
E-Mail: lhsa-bw@cw-net.de 
Internet: http://hartmann-hn.de/Schwerhoerigenverein/ 
 
Gehörlosen-Dolmetscher - Vermittlungszentrale 
�  Landesverband der Gehörlosen 
in Baden-Württemberg e.V. 
Hohenheimerstr. 5 
70184 Stuttgart 
�  0711 - 2360009 
Fax:0711 - 2360616 
mobil: 0172 - 6205693 
E-Mail: dvz-bw.wagner@arcor.de 
Internet: www.ifg-bw.de 
 
Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. 
(DVBS) 
Unterhält einen Aufsprachdienst für wissenschaftliche Fachliteratur (ADW) 
�  Frauenbergstr. 8 
35039 Marburg 
� 06421 / 94 88 80 
Fax: 06421 / 94 88 810 
E-Mail: info@dvbs-online.de 
Internet: www.dvbs-online.de 

Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS) an der Univ ersität Karlsruhe 
Bietet neben einer Mediathek, auch per Fernleihe, die Aufbereitung von Studienlite-
ratur in elektronischer Form an. 
�  Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS),  
Engesserstr.4,  
76131 Karlsruhe,  
�  0721 / 60 82 76 0 
Fax: 0721 / 60 82 02 0,  
E-Mail: szsinfo@szs.uni-karlsruhe.de 
Internet: http://www.szs.uni-karlsruhe.de,  
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Süddeutsche Blindenhör- und Punktschriftbücherei e. V. (SBH) 
Verleiht sowohl Hörbücher als auch Bücher in Punktschrift. 
Siemensstraße 52a 
70469 Stuttgart 
�  0711/1353100  
Fax: 0711/13531020 
 
 
Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K. 
Der BBSV berät und unterstützt in sozialrechtlichen, beruflichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Belangen. 
�  Augartenstr. 55,  
68165 Mannheim 
 
�  0621 / 402031 
Fax: 0 621 / 402304 
E-Mail: info@bbsvvmk.de 
Internet: www.bbsvvmk.de 
 
 

2. Räumliche Gegebenheiten 

2.1 Einrichtungen des Studentenwerks Mannheim 
 
Die Räume der Infothek , der Sozialberatung , sowie der Wohnraumverwaltung  
und des BAföG-Amtes  befinden sich in der Mensa am Schloss, Bismarckstr.10.  
 
Das Gebäude ist für Rollstuhlfahrer/innen zugänglic h – Rampe links vor dem 
Haupteingang der Mensa. 
 
Die Psychologische Beratungsstelle  (PBS) ist über den Hof der Mensa zu errei-
chen. 
 
Außerdem sind folgende Einrichtungen mit dem Rollstuhl zu erreichen : 

 
�� EO Cafeteria | Bar | Lounge ( Universität EO ) 
�� Mensaria am Schloss 
�� Café Soleil (A 5, Gebäude B, Universität) 
�� Mensa / Café Integral (Bau J, Hochschule MA) 
�� Cafeteria Sonnendeck (Bau H, Hochschule MA)  
�� Cafeteria N 7 (Musikhochschule) 
�� Mensaria Metropol / Cafeteria Horizonte Coblitzweg (DHBW)  
�� Mensaria Käfertaler Str. (DHBW) 
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2.2 Universität und zugehörige Einrichtungen 
Die Raumbezeichnungen bestehen vielfach aus einem Kürzel für das Gebäude und 
einer dreistelligen Zahl, wobei die erste Ziffer das Stockwerk angibt: 
 
Kürzel Gebäude Zugänglichkeit 

SO 108 Schloss Schneckenhof 
 

ebenerdig über Aufzug im Ostflügel zugäng-
lich  

O 
 

Schloss Ostflügel ebenerdig über den Haupteingang erreich-
bar 

SN 163 
SN 169 

Schloss Schneckenhof über einen behindertengerechten Aufzug 
im Schneckenhof-Foyer erreichbar 

EO 
 

Schloss Ehrenhof Ost über zwei behindertengerechte Aufzüge im 
Turm Ost und Turm West zu erreichen 

M 
 

Schloss Mittelbau über zwei behindertengerechte Aufzüge im 
Turm Ost und Turm West zu erreichen 

EW 
 

Schloss Ehrenhof West über zwei behindertengerechte Aufzüge im 
Turm Ost und Turm West zu erreichen 

W 
 

Schloss Westflügel Rampe,  
Aufzug in W 

A 3 Hörsaalgebäude im Stadt-
quadrat A 3 

ebenerdig, Aufzug 

A 5 Seminargebäude im Stadt-
quadrat A 5 

ebenerdig, Aufzug 

L 9, 1-2 Seminargebäude im Stadt-
quadrat L 9 

Zugang nur über Treppe 

L 15, 16 Rechenzentrum im Stadt-
quadrat L 15 

Rampe am Eingang, 
Aufzug 

L 7, 3-5 Verfügungsgebäude ebenerdig/Aufzug 
 

B 6, 23-
29 

Seminargebäude im Stadt-
quadrat B 6 

ebenerdig/Aufzug 
 

D 7, 27 Seminargebäude im Stadt-
quadrat D7 

nur über Stufe erreichbar 
Aufzug im Gebäude 

 Mensa und Studentenwerk  Rampe 
 

Einige Aufzüge sind nur mit Fremdhilfe bedienbar, da die Bedienungselemente zu 
hoch angebracht sind, um vom Rollstuhl aus betätigt werden zu können. 
 

2.2.1 Hörsäle und Seminarräume 
1) Folgende Räume sind stufenlos erreichbar und ohne feste Bestuhlung : 
 
 A 5:   B 317, B 318, C 012 
 Ostflügel :  O 138 
 Ehrenhof Ost : EO 150, EO 154, EO 157, EO 166, EO 242, EO 256 

Ehrenhof West : EW 159, EW 161, EW 163, EW 165, EW 167, EW 169 
 Westflügel :  W 17 
 L 7, 3-5  031, P 43, P 44 (Stühle mit Schreibbrett) 
 L 9, 1-2:  002, 003, 009 
 B 6, 23-29:   1.02, 1.03, 3.05, 3.01 
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2) Folgende Räume sind zwar stufenlos  erreichbar, jedoch fest bestuhlt:  
 
 A 5:     B 143, B 144, B 243, B 244, C 013, C 014, C 015 
 Ostflügel:   O 129, O 131, O 133, O 135, O 142, O 145, O 148, O 151 
    O 163, O 169 
 Ehrenhof Ost:  EO 145 
 Mittelbau:    M 003 
 Ehrenhof West:  EW 145, EW 148, EW 151, EW 154, EW 156, EW 242 
 L 9, 1-2:   001, 004 
 L 7, 3-5:   001 
 L 15, 16:  001 
 B 6, 23-29:   A 0.01, A 1.01 
 
Rollstuhlfahrer/innen finden nur ganz vorne, hinten oder an der Seite Platz; sie soll-
ten eine feste Schreibunterlage mitbringen! 
 
3) Folgende Räume sind zwar ebenerdig  erreichbar, weisen jedoch inner-

halb des Raumes Stufen  auf:  
   Westflügel :  W117 
   A 3:   Hörsaal 
 

2.2.2 Besonderheiten 
Der Veranstaltungsraum in Gebäude L 13 , 15-17 selbst ist zwar rollstuhlzugänglich, 
um in das Gebäude zu gelangen, muss allerdings eine Stufe  überwunden und ein 
Tor geöffnet werden. 
Die Jugendstilgebäude L 4 und L 5 , in denen sich jeweils ein Veranstaltungsraum 
befindet, sind aufgrund mehrerer Treppen für Rollstuhlbenutzer/innen praktisch un-
zugänglich.  
 
Die Zugangstüren  zu den Veranstaltungsräumen sind im Allgemeinen leicht zu öff-
nen. Die Räume EO 242 und EO 256 haben jedoch schwere Schwingtüren, die Be-
hinderten evtl. Probleme bereiten können. Dies gilt auch für die Schwingtüren in den 
Fluren des A 5-Gebäudes. Die Außentüren, insbesondere jene, die zu den Räumen 
W 7 sowie W 17 und in das Verfügungsgebäude L 7, 3-5 führen, sind generell 
schwer zu öffnen. 
 
Die Universitätsbibliothek  im Ostflügel ist über den Eingang im Schneckenhof stu-
fenlos  zu erreichen, in den Lesesaal im 1.Stock führt ein Aufzug. Die Lehrbuch-
sammlung  im Ehrenhof West ist über eine Rampe  erreichbar. Die Zeitschriften-
sammlung in A 3 ist teilweise nur über Stufen erreichbar. 
 
In allen Hörsälen sind spezielle Sitzplätze für Behinderte markiert. Im Zuge der Reno-
vierung der Hörsäle wurden behindertengerechte Sitzplätze in den ersten Reihen 
sowie für Rollstuhlfahrer ausklappbare Tische in Türnähe eingerichtet. 
 
Ergänzend zu diesen Erläuterungen sollten potentiel le Studienanfänger/innen 
auf jeden Fall selbst eine Besichtigung der Gebäude  vornehmen! 
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- Rollstuhlgerechte Toiletten: 
�� Mensa im Foyer – Schlüssel in der Infothek 
�� Schloss-Ostflügel (stufenlos über Schneckenhof erreichbar) 
�� Schloss-Ehrenhof Ost gegenüber Raum EO 159/160 (CIP-Pool) 
�� Schloss-Westflügel, 1. OG gegenüber Raum W 132 
�� Schloss Mittelbau, 2.OG – Seitenflügel West 
�� A 3, Untergeschoss 
�� A 5 – B 010 Erdgeschoss (hinter Cafe Soleil) 
�� B 6 – Laborgebäude Erdgeschoss 
�� B 6 – Hörsaalgebäude Untergeschoss 
�� Verfügungsgebäude L 7, 3 – 5 - Untergeschoss 
�� Verfügungsgebäude L 7, 3 – 5 – Sockelgeschoss 

 

- Aufladeterminals für die ecUM-Karte befinden sich : 
�� in der Mensa 
�� im EO (Cafeteria) 
�� im Schneckenhoffoyer 
�� im Eingangsbereich der UB 
�� im Verfügungsgebäude L 7, 3 – 5 
�� in A 3 
�� in A 5  
��  

- Kopiergeräte: 
An folgenden Stellen befinden sich Kopierer , die mit der ecUM-Karte bedient werden 
können. Sie sind mit dem Rollstuhl gut erreichbar  sind. In Bezug auf die jeweiligen 
Gebäude gelten allerdings die bereits genannten Einschränkungen. 
 

�� A 3:  1. OG 
�� A 5:  SoWi Bibliothek und MZES Bibliothek 
�� Ostflügel: 1. OG Lesesaal, Schneckenhof-Foyer Getränkeautomaten 
�� Mittelbau:  Bibliothek, 2.OG bei den Gruppenarbeitsräumen 
 
 

- Scanner: 

In vier Bibliotheksbereichen: A 3, A 5, Schloss Sch neckenhof und Schloss 
Ehrenhof finden Sie Scanstationen zur Selbstbedienu ng.  
Das Scannen ist in Graustufen oder Schwarz/Weiß in verschiedenen 
Dateiformaten möglich. Gespeichert werden kann auf USB Stick oder 
Speicherkarte. 
 

- Screenreader: 
Der Screenreader Cobra ist in jedem Bibliotheksbereich der Universität Mannheim 
verfügbar. Der Screenreader verfügt über eine Vielzahl von Möglichkeiten der Bild-
schirmdarstellung, so das Nutzer mit Sehbehinderung diesen auf ihre individuellen 
Bedürfnisse einstellen können, z.b. Vergrößerung, verschiedene Farbdarstellung etc. 
Eine Kurzanleitung erhalten Sie auch bei der Beauftragten für behinderte Studie-
rende. 
 
Ergänzend zu diesen Erläuterungen sollten potentiel le Studienanfänger/innen 
auf jeden Fall selbst eine Besichtigung der Gebäude  vornehmen!  
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2.3. Lageplan der Uni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lageplan barrierefreie Eingänge, Fahrstühle, Treppe nlift und behinderten-
gerechte WC’s der Universität Mannheim  
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2.4 Hochschule Mannheim und zugehörige Einrichtunge n 
Die Raumbezeichnungen bestehen aus einem Kürzel (Buchstaben) für das Gebäude 
und einer dreistelligen Zahl, wobei die erste Ziffer das Stockwerk angibt (Ausnahme 
Gebäude H): 
 

Gebäude  Zugang  Aufzug  
 A ebenerdig über den Hinterein-

gang Keller 
mit Schlüssel 

 B  über Gebäude C im Foyer Gar-
tengeschoss 

Zugang über Schlüssel durch 
Institutsräume (Fakultät für Ma-
schinenbau und Elektrotechnik) 

 C  
 

Ebenerdig von beiden Seiten Frei bedienbar 

 F  
  

kleine Stufe Entfällt 

 E  
 

ebenerdig in Versuchshalle im Bürotrakt mit Schlüssel 

 G Zugang Tür Richtung Gebäude K 
/ Paul-Wittsack-Straße 

beide Aufzüge mit Schlüssel 

 P  
 

mehrere Stufen Entfällt 

 R  
 

über Gebäude S, Querung im 
KG, EG und im 1. Stock 

mit Schlüssel 

 O  
 

eine Stufe Entfällt 

 H  
 

Zutritt über Notausgang Frei bedienbar, zeitweise Pro-
grammfahrt 

 L  Ebenerdig die Räume 252 bis 256 sind nicht 
zu erreichen 

 K  
 

Ebenerdig mit Schlüssel 

 J  Zugang über Rampe, dann in 
Cafeteria (Öffnungszeiten!) 

mit Schlüssel 

 Q  
 

Stufe Entfällt 

 D  
 

Stufe Entfällt 

 S  
 

Rampe zum EG Frei bedienbar 

 U  
 

mehrere Stufen Entfällt 

 Y 
 

Ebenerdig Entfällt 

 Z 
 

Rampe zum EG Entfällt 

 John-Deere- 
 Straße 81a 

Ebenerdig mit Schlüssel 

 

Ein Großteil der Aufzüge ist nur mit Fremdhilfe bedienbar, da die Bedienungsele-
mente zu hoch angebracht sind, um vom Rollstuhl aus betätigt werden zu können. 
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Die Schlüssel sind auf Antrag beim Hausdienst (EG Gebäude H – Öffnungszeiten 
beachten) zu erhalten. 
Zwei Behindertenparkplätze  stehen im Kerngelände vor Gebäude B zur Verfügung. 
Die Nutzung kann bei der Personalabteilung beantragt werden. 

2.4.1 Hörsäle und Seminarräume 
1) Folgende Räume sind stufenlos erreichbar und ohn e feste Bestuhlung: 

· Gebäude A Raum 255, 256, 257, 260 
· Gebäude B alle Hörsäle (bis auf 202) 
· Gebäude C alle Hörsäle (teilweise Stühle mit Schreibbrett) 
· Gebäude H alle Hörsäle (bis auf 706) 
· Gebäude L Raum 011, 012, 013, 112, 119, 215 
· Gebäude S Raum 220, 221 

 

2) Folgende Räume sind zwar stufenlos erreichbar, s ind jedoch fest bestuhlt 
und weisen innerhalb des Raumes Stufen auf: 

· Gebäude A Raum 355, 358  
· Gebäude B Raum 202 
· Gebäude G Raum 013, 045, 137 
· Gebäude H Raum 706 
· Gebäude L Raum 014, 015, 110, 111, 113, 114, 209, 210 
· Gebäude S Raum 212, 213 

Rollstuhlfahrer/innen finden nur ganz vorne, hinten oder an der Seite Platz; sie soll-
ten eine feste Schreibunterlage mitbringen! 

2.4.2 Besonderheiten 
- Bibliothek 
Der Haupteingang der Bibliothek ist im 1. Stock über Aufzug zu erreichen. In den 
Lesesaal mit Zeitschriftensammlung im 1.Stock und in die Präsensbibliothek im EG 
führt ein Aufzug. Der Zugang kann nur durch Mitarbeiter der Bibliothek erfolgen.  

- Einrichtungen des Studentenwerks Mannheim an der HS: 
Folgende Einrichtungen sind mit dem Rollstuhl zu erreichen : 
· Mensa/Café Integral im Gebäude J (erreichbar über Rampe bei Gebäude H) 
· Cafeteria Sonnendeck im 7. Stock im Gebäude H 
· Cafeteria im 4. Stock im Gebäude S 

- Rollstuhlgerechte Toiletten: 
· Gebäude A Raum -112a 
· Gebäude C Raum 008 
· Gebäude G Raum -131 in 6a 
· Gebäude L Raum 117 
· Gebäude S Raum 008 
· Gebäude Z im Eingangsbereich 

- Aufladeterminals für die Hochschul-Karte befinden  sich: 
· in der Mensa im Gebäude J 
· in der Cafeteria im Gebäude H 

Kopiergerät: 
· Gebäude H EG 
· Gebäude L EG in Bibliothek 

Ergänzend zu diesen Erläuterungen sollten potentiel le Studienanfänger/innen 
auf jeden Fall selbst eine Besichtigung der Gebäude  vornehmen! 
Der Beauftragte für die Belange der Studierenden mi t Behinderung unterstützt 
Sie gerne dabei. 
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2.5 Lageplan der Hochschule Mannheim 
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3. Gesetzliche Regelungen 

3.1 Gesetz zur Gleichstellung Behinderter 
Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes ist die Benachteiligung von 
behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte 
Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten 
und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
 
Das Gesetz gilt für alle Bundesministerien und Behörden mit Bundesaufgaben. So 
soll die Barrierefreiheit in räumlicher und kommunikativer Hinsicht verwirklicht wer-
den. Diese Ergänzung des IX. Sozialgesetzbuches stellt damit die Grundlage dar für 
die Anerkennung der gleichberechtigten Ansprüche von behinderten Menschen. 

3.2 Nachteilsausgleich in Studien- und Prüfungsordn ungen  

Nach dem Hochschulrahmengesetz und entsprechenden Landeshochschulgesetzen 
sind die besonderen Bedürfnisse von behinderten Studierenden zu berücksichtigen. 
Das bedeutet, dass Studien- und Prüfungsordnungen so gestaltet sein müssen, dass 
auch behinderte und chronisch kranke Studierende angemessen studieren können.  
 
Der Nachteilsausgleich  beinhaltet u.a. folgende Punkte: 
· Möglichkeit der schriftlichen Ergänzung einer mündlichen Prüfung (für Hör- oder 

Sprachbehinderte) 
· Mündliche statt schriftlicher Prüfung ( z.B. für Blinde) 
· Verlängerungsmöglichkeit von Bearbeitungs- bzw. Abgabefristen bei Hausarbei-

ten und Klausuren 
· Separater Raum und / oder zusätzliche Ruhepausen 
· Möglichkeit zur Überschreitung der Anmeldefristen für Prüfungen bei einer Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes 
· Veränderungen von Praktikumbestimmungen 
· Ablegung der Prüfung mit Gebärdendolmetscher 
· Verwendung von technischen Hilfsmittel wie z.B. Mikroportanlage  
· Zusätzliche Möglichkeit der Prüfungswiederholung bei krankheitsbedingtem Prü-

fungsrücktritt 
 
Behinderte und/oder chronisch kranke Studierende wenden sich in dieser 
Angelegenheit bitte direkt an den Behindertenbeauftragten der jeweiligen Hochschule 
oder an den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihres 
Studienganges. Ein solcher Antrag sollte frühestmöglich, d.h. lange vor dem Prü-
fungstermin gestellt werden.  

3.3 Gebärdendolmetscher 
Nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe (BAGüS) zur Eingliederungshilfe gilt, dass die Kosten für Gebärden-
dolmetscher oder Mitschreibkräfte übernommen werden, soweit die Hochschule 
keine Unterstützung anbietet. 
 
Studierende, die über eine Gebärdensprache kommunizieren finden eine Übersicht 
zu Dolmetscher und -zentralen im Internet unter.  
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Dolmetschervermittlungszentrale Baden-Württemberg 
Hohenheimerstraße 5 
70184 Stuttgart 
Telefon:    0711 - 2 36 00 09 
Schreibtelefon:  0711 - 2 36 00 09  
Telefax:   0711 - 2 36 06 16 
Bildtelefon:   0711 - 2 48 35 66 
E-Mail:   dvz-bw.wagner@t-online.de 
Homepage:    www.ifg-bw.de/info/index.htm 

3.4 Studiengebühren  
Die neue Landesregierung will die Studiengebühren abschaffen. Sie sollen letztmals  
im Wintersemester 2011/12 erhoben werden. Bis dahin gelten noch untenstehende 
Befreiungsmöglichkeiten. 

3.5 Befreiung von der Studiengebühr  

Folgende Studierende sind von der Zahlung der Studiengebühr befreit: 
Allerdings gibt es  Ausnahmeregelungen für Studierende in besonderen Lebenslagen 
- diese Studierende sind dann 
befreit von der Zahlung: 
 

�� Studierende während eines Urlaubs- oder Praxissemesters 
�� Medizinstudierende während des Praktischen Jahres 
�� Doktorandinnen und Doktoranden 
�� Studierende mit Kindern – bis zum 14. Lebensjahr des Kindes 
�� Studierende, die zwei oder mehr Geschwister haben und die nicht von den 

Gebühren für ein Hochschulstudium befreit wurden 
�� Studierende, die besonders begabt sind - direkt an Hochschule nachfragen 
�� Auslandssemester  
�� Härtefallklausel – direkt bei der Hochschule beantragen 
�� Erstattung bereits gezahlter Studiengebühr – neu 
�� Studierende mit Behinderungen – eine Behinderung nach § 2 des SGB IX, die 

sich erheblich studienerschwerend auswirkt ( § 6 Abs.1 Nr. 3 LHGebG) 
 
Die Ausgestaltung  der Befreiungs- bzw. Ermäßigungstatbestände ist allerdings Sa-
che der einzelnen Hochschulen . Sie regeln Anspruchsvoraussetzungen, Umfang 
und Nachweisverfahren von Nachteilsausgleichen. Ein gleichberechtigtes Studium 
für Studierende mit Behinderung sollte durch Berücksichtigung der nachfolgenden 
Eckpunkte ( Vorschlag DSW ) sicher gestellt werden:  
 

�� Alle Studierenden, die studienerschwerende Auswirkungen einer Behinderung 
gemäß § 2 Abs. 1 SGB IX nachweisen, sollen von Studiengebühren/-beiträgen 
auf Antrag befreit werden. 

�� In Fällen von schweren Erkrankungen, die kürzer als 6 Monate andauern, sol-
len Studierende – bezogen auf die sich hieraus ergebenden studienzeitver-
längernden Auswirkungen – ebenfalls von Studiengebühren auf Antrag befreit 
werden. 

�� Studierende stellen einen entsprechenden Antrag und begründen ihn. Fach-
lich qualifizierte Personen bzw. Beratungseinrichtungen bescheinigen ggf. 
unter Hinzuziehung weiterer Expert/innen eine Behinderung/schwere Erkran-
kung und deren studienerschwerende Auswirkungen durch Gutachten. 

�� Hochschulen sollten gegenseitig Härtefall-Entscheidungen anerkennen. 
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Zur Klärung, ob Sie zum genannten Personenkreis gehören wenden Sie sich bitte 
rechtzeitig zum Semesteranfang an die jeweilige Hochschule  
 

3.5.1 Universität - Abteilung für Studiengebühren  
Der Antrag auf Befreiung muss schriftlich (formlos) und unterschrieben spätestens 
vor Beginn der Vorlesungszeit bei der Abteilung für Studiengebühren eingereicht 
werden. Er muss ausführlich begründet sein. Folgende Nachweise sind zu erbringen: 

- Kopie Schwerbehindertenausweis 
- aktuelles ärztliches Attest mit Begründung, warum sich die 

Schwerbehinderung „erheblich studienerschwerend“ auf das Studium 
auswirkt. 

Uni – Abteilung für Studiengebühren 
L 1, 1 
E-Mail: studiengebuehren@uni-mannheim.de 
Tel. 0621/181-1260 und 181-1137 Frau Schmidt/ Frau Trautwein 
Sprechzeiten: Mo 9.00-12:00 Uhr und Mi 14.00-17.00 Uhr 

3.5.2 Hochschule Mannheim 
Infos im StudentenServiceCenter , Gebäude H, 1. OG, Raum 110 
Bereich Studiengebühren:  

Frau B. Thejda,  
Frau J. Maschke und  
Frau B. Schulze  
Tel. 0621/ 292-6567 
E-Mail: studiengebuehren@hs-mannheim.de 
Internet: www.hs-mannheim.de  

3.5.3 Duale Hochschule Mannheim 
Büro für Studiengebühren im Coblitzweg 1 – 7  
in 68163 Mannheim 
Ansprechpartner: Michael Kleppe 
Tel.: (0621) 4105-1212 
E-Mail: studiengebuehren@dhbw-mannheim.de  

4. Finanzielle Fördermöglichkeiten  

4.1 BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz  steht auch 
behinderten und/oder chronisch kranken Studierenden zu, wenn die eigenen Mittel 
zur Studienfinanzierung nicht ausreichen. Anträge und weitere Informationen zu den 
Voraussetzungen für eine Leistungserbringung und zur Höhe der Leistungen erteilt: 

Studentenwerk Mannheim – Abt. BAföG  rollstuhlzugänglich  
�  Bismarckstraße 10/Mensa/Eingang A 
68161 Mannheim 
�  0621/49072 - 444 
Fax: 0621/49072 - 499 
E-Mail: bafoeg@studentenwerk-mannheim.de 
Internet: www.studentenwerk-mannheim.de  
Persönliche Sprechzeiten: Mo. 12.30 – 13.30 Uhr, Di. 12.30 – 15.30 Uhr, Do. 11.00 

bis 13.00 Uhr 
telefonische Sprechzeiten: Mo. 9.30 bis 11.30 und Mi. 9.30 – 11.30 Uhr 
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Zusatzbedarf:  
Wenn die Behinderung Folge eines Unfalls oder Impfschadens ist, kommt mögli-
cherweise auch ein anderer Leistungsträger - etwa Krankenkasse, Pflegeversiche-
rung - in Frage. Da das Bundesausbildungsförderungsgesetz ausschließlich den 
normalen Ausbildungs- und Unterhaltsbedarf berücksichtigt, entsteht u.U. ein behin-
derungsbedingter Zusatzbedarf , der eine ergänzende finanzielle Unterstützung er-
forderlich macht. Diese kann im Rahmen der Sozialhilfe nach dem SGB (Sozialge-
setzbuch) bei der zuständigen Stelle (Fachbereich Soziale Sicherung) beantragt 
werden. 
 
Härtefreibetrag:  
Außerdem besteht die Möglichkeit, beim BAföG-Amt zusätzlich einen Antrag auf die 
Gewährung eines sog. Härtefreibetrags  (§ 25 Abs.6 BAföG) zu stellen. Dieser be-
deutet eine Verschiebung der geltenden Einkommensgrenzen zu Gunsten des be-
hinderten und/oder chronisch kranken Studierenden. Grundsätzlich besteht auch ein 
Anspruch auf Verlängerung der Förderungshöchstdauer  (§ 15 Abs.3 BAföG), 
sofern der/die Studierende nachweist, dass Behinderung und/oder Krankheit zu einer 
Verzögerung des Ausbildungsendes geführt haben und eine Eingrenzung des noch 
benötigten Förderungszeitraumes vornehmen kann. Die Förderung wird nach 
Überschreitung der Förderungshöchstdauer aufgrund Behinderung als Zuschuss  
gewährt. 
 
Achtung: 
Nach § 9 BGG gilt: „Hör- oder sprachbehinderte Menschen haben nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbeglei-
tenden Gebärden oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommuni-
zieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren er-
forderlich ist.“ 
Das bedeutet z.B. bei Gesprächen im BAföG-Amt auf Wunsch in Gebärdensprache, 
mit lautsprachlichen Gebärden oder mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen 
zu kommunizieren. Die BAföG-Ämter haben eine entsprechende Übersetzung in 
notwendigem Umfang sicher zu stellen und tragen dafür die anfallenden Kosten.  

4.2 Bildungskredit 
Seit 2001 bietet die Bundesregierung Schülern und Studenten in fortgeschrittenen 
Ausbildungsphasen die Möglichkeit, einen zinsgünstigen Kredit nach Maßgabe der 
Förderbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF - 
www.bmbf.de) in Anspruch zu nehmen. Der Kredit wird maximal bis zur Vollendung 
des 36. Lebensjahres gewährt. 
 
Grundsätzlich wird der Bildungskredit nur bis zum Ende des 12. Studien-/Hochschul-
semesters vergeben, es sei denn, der Antragsteller ist zur Abschlussprüfung zuge-
lassen und die Ausbildung kann innerhalb des möglichen Förderzeitraums, d.h. in-
nerhalb der maximalen Laufzeit des Bildungskredites, abgeschlossen werden. 
 
Grundsätzlich gilt, dass innerhalb eines Ausbildungsabschnitts bis zu 24 Monatsraten 
in Höhe von 100, 200 oder 300 € beantragt werden können. Der maximale För-
derbetrag liegt bei 7200 €. 
 
Es besteht die Möglichkeit, sich einen Teil der Fördersumme als Einmalzahlung für 
ausbildungsbezogene Zwecke – max. 3600 € - auszahlen zu lassen. 
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Postanschrift 
Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln  
Bildungskredit Hotline 
� : 022899-358-4492 (aus dem Ausland +49-22899-358-4492) 
Fax: 022899-358-4850 
E-Mail: bildungskredit@bva.bund.de 
Internet: www.bva.bund.de  

4.3 KfW – Studienkredit 
Die KfW -Förderbank bietet seit 2006 ein Kreditprogramm für Studierende an. Stu-
dierende im Erststudium können zur Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten zwi-
schen 100 und 650 € monatlich beantragen.  
 
In der Regel werden bis zu zehn Fachsemester finanziert. Die KfW Förderbank bietet 
den Studienkredit jedem Studenten zum selben Zinssatz an, unabhängig von 
Studienfach oder -ort, den Noten, dem eigenen Einkommen oder dem Einkommen 
der Eltern. Sicherheiten müssen nicht gestellt werden.  
 
Der Zinssatz des KfW-Studienkredits ist variabel; er wird halbjährlich neu festgelegt. 
Die Zinsanpassungen erfolgen halbjährlich zum 01.10. und 01.04. Bei Vertrags-
schluss garantiert die KfW dem Studierenden zudem eine Zinsobergrenze für einen 
Zeitraum von 15 Jahren. Die Rückzahlung erfolgt nach dem Eintritt ins Berufsleben in 
monatlichen Raten. Sie kann auf bis zu 25 Jahre gestreckt werden.  
 
Die Studierenden informieren und erstellen sich im Internet auf der KfW-Website 
unter www.kfw-foerderbank.de den Studienkreditantrag. Der Antrag wird dann über 
das Studentenwerk Mannheim, das als Vertriebspartner den KfW-Studienkredit ver-
mittelt, bei der KfW eingereicht. Das Studentenwerk bietet nicht nur die Möglichkeit 
einer persönlichen Beratung, sondern führt auch die rechtlich notwendige Legitimati-
onsprüfung durch.  
 
Antragsstelle  beim Studentenwerk, Soziale Dienste, in der Mensa am Schloss, sind 
Frau Neubauer, Sozialberatung (Tel. 0621/49072530) und Frau Wais, Darlehens-
kasse(Tel. 0621/49072531). Bitte Termin vereinbaren. 

4.4 Sozialhilfe nach dem SGB ( Sozialgesetzbuch) 
Die Regelungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe sind in der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende , im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und Sozi-
algesetzbuch  Zwölftes Buch (SGB XII ) zusammengefasst. 
 

4.4.1 Sozialhilfe und Grundsicherung für Arbeitssuc hende 
Sozialhilfeleistungen sind grundsätzlich als nachrangig zu betrachten, d.h. sie kom-
men erst in Betracht, wenn die eigene Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist und wenn 
andere Leistungsträger nicht zuständig sind.  
 
Studierende sind allerdings von diesen Leistungen ausgeschlossen nach § 7Abs.5 
SGB II. Nur in besonderen Härtefällen und bei Prüfung des Einzelfalles kann trotz-
dem ein Unterstützung erfolgen. 
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Bei der Beantragung von besonderen Hilfen  ist zunächst das eigene Einkommen 
und Vermögen einzusetzen. Es gelten bestimmte Einkommensgrenzen und Schon-
einkommen. Die einzelnen Regelungen ( § 85 SGBXII ff) richten sich auch immer 
nach dem Einzelfall. 
 
Leben behinderte Studierende in einer Wohn- oder Haushaltsgemeinschaft wird nach 
der neuen Regelung von der Vermutung der Bedarfsdeckung durch Dritte aus-
gegangen. Wer ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt  beantragt, muss 
nachweisen, dass eine gemeinsame Haushaltsführung nicht vorliegt. 
 
Studierende, die pflegebedürftig sind, erhalten in der Regel Leistungen über die Pfle-
geversicherung. Bei nur gering ausgeprägter Pflegebedürftigkeit  ist die Pflegever-
sicherung allerdings nicht zuständig, und es kann ein Anspruch auf Sozialhilfe be-
stehen. Ein Anspruch auf Sozialhilfe ist u.U. auch gegeben, wenn - im umgekehrten 
Falle - die Pflegebedürftigkeit derart ausgeprägt ist, dass die damit zusammenhän-
genden Kosten den Rahmen der Festbeträge innerhalb der Pflegeversicherung 
sprengen. Es werden Hilfen zur Verfügung gestellt für die Bereiche Körperpflege, 
Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Verrichtungen. 
 
Informationen erteilt darüber hinaus das zuständige Sozialamt, das auch die ent-
sprechenden Antragsformulare bereithält. In Mannheim ist für Studierende  
zuständig: 
 
Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Se nioren 
         rollstuhlzugänglich 
�  K1, 7-13 
68159 Mannheim 
�  0621/293-3672 
Fax: 0621/293-3470 
E-Mail: amt50@mannheim.de 
 
Grundsatz  
Studierende, die dem Grunde nach BAföG - förderfähig sind, haben keinen Anspruch 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGBII und SGBXII. 
 
Davon gibt es einige Ausnahmen, wie z.B. ein nicht BAföG gefördertes Zweitstudium, 
Überschreiten der Förderungshöchstgrenze. Bei besonderen Härtefällen ist ein 
Anspruch auf Leistungen gegeben, ebenso bei Beurlaubung vom Studium. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist auch ein Anspruch auf „nicht ausbildungsgepräg-
ten Mehrbedarf “ beim Lebensunterhalt möglich. 
 
Unabhängig davon besteht ein Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem 
SGBXII, wie z.B. Eingliederungshilfe , Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Gesundheit. 
 

4.4.2 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinder ung (Kap. 5 SGB XII) 
Bedeutsam für entsprechend beeinträchtigte Studierende ist die im Rahmen der So-
zialhilfe geleistete Eingliederungshilfe , welche eine drohende dauerhafte Behinde-
rung und/oder Chronifizierung einer Erkrankung verhüten bzw. die Folgen einer irre-
versiblen Schädigung mildern soll. Art und Ausmaß der Eingliederungshilfe bemes-
sen sich nach der Schwere des Einzelfalles (§ 53 u.54 SGBXII). Unter die Eingliede-
rungshilfe fallen u.a. folgende Leistungen: 
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(1) Soziale Hilfsmittel (Schreibtelefon, Diktiergerät, PC etc.) 
(2) Kfz, Führerschein, Fahrdienste 
(3) Hilfe zur Ausbildung (Büchergeld, persönliche Assistenzen etc.) 
(4) Wohnungshilfe 
(5) Teilnahme am Gemeinschaftsleben (Kostenübernahme Telefon, Bereitstellen 

einer Vorlesekraft, Studienhelfer etc.) 
 
Da bei Studierenden mit Behinderung und chronischer Krankheit die Krankenkasse, 
gegebenenfalls auch der Unfallversicherungsträger oder das Versorgungsamt die 
medizinischen und ergänzenden Rehabilitationsleistungen erbringen, beschränken 
sich die Hilfen für Studierende mit Behinderung weitgehend auf soziale Eingliede-
rungsleistungen bzw. auf Hilfen zur Ausbildung.  
 
Der Nachweis der erforderlichen Mittel erfolgt i.d.R. über ein fachärztliches Gutach-
ten oder Vorlage des Schwerbehindertenausweises. Die Leistungen richten sich 
nach dem individuellen Bedarf. 

4.4.3 Nicht ausbildungsgeprägter Mehrbedarf (nach d em SGB II und XII) 
Der sogen. nicht-ausbildungsgeprägte Mehrbedarf  für Behinderte wird nicht über 
das BAföG abgedeckt. Diese ergänzenden Leistungen (spezielle Ernährung, erhöhte 
Miete wg. barrierefreie Wohnungseinrichtung) sind dann entweder über die Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende (SGBII) oder über Sozialhilfe (SBGXII) zu beantragen. 
 
Mehrbedarf nach § 21 Abs.4 SGBII erhalten Studierende, wenn sie auch Eingliede-
rungshilfe nach § 54 Abs.1 SGB XII erhalten oder Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben nach § 33 SGB IX beziehen. Der Mehrbedarf beträgt 35 % des Regelsat-
zes. 
 
Ob eine Erwerbsfähigkeit oder (vorübergehende volle) Erwerbsminderung vorliegt, 
muss bei Zweifel von der Agentur für Arbeit geprüft werden. 
 
Zuständig für erwerbsfähige Studierende  ist in Mannheim das Jobcenter  der 
ARGE in der Ifflandstraße 2. Für voll erwerbsgeminderte Studierende  ist zustän-
dig: der Fachbereich Soziale Sicherung in K1, 7-13, Tel. 0621-293-3672. 

4.4.4 Landesblindengeld und Blindengeld 
Blinde und hochgradig sehschwache Menschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
(Hauptwohnsitz) in Baden-Württemberg haben, haben unabhängig von ihrem Ein-
kommen und Vermögen Anspruch auf die Landesblindenhilfe in Form von Blinden-
geld als Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile. Bei gleichzeitigem Bezug von 
Leistungen der Pflegeversicherung wird das Blindengeld angerechnet. 
 
Ist das Einkommen und Vermögen des Anspruchberechtigten gering, kann ein er-
gänzender Anspruch auf Blindenhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII bestehen. Zu-
ständig ist das jeweilige Sozialamt – in Mannheim Fachbereich Soziale Sicherung. 

4.5 Das Persönliche Budget 
Menschen mit Behinderungen haben seit Januar 2008 einen uneingeschränkten 
Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget. Das Persönliche Budget ist eine 
Leistungsform nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX, „Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen“). Das bedeutet, dass behinderte Menschen anstelle von 
Dienst- oder Sachleistungen ein Budget wählen können und damit selbständig und 
eigenverantwortlich ihre notwendigen Leistungen „einkaufen“ können. Sie entschei-
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den selbst welche Hilfen und welcher Dienst und Personen zu welchen Zeitpunkten 
erbracht werden sollen. 
 
Das Persönliche Budget kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn 
mehrere Leistungsträger zuständig sind. So können Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen, der Pflegeversicherung, der Unfallversicherung oder der Sozialhilfe 
zusammengefasst werden in einem persönlichen Budget als sogen. Komplexleis-
tung. 
 
Für die Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets ist ein Antrag beim Leistungs-
träger erforderlich. Dort werden die Voraussetzungen und der individuelle Bedarf 
festgelegt. Bei trägerübergreifendem Budget werden in Form einer Zielvereinbarung 
die Maßnahmen bzw. der Bedarf festgelegt und durch regelmäßige Überprüfungen 
auf ihre Zielereichung hin kontrolliert. Die Leistungen werden grundsätzlich in Geld-
form ausgezahlt nur in besonderen Einzelfällen werden Gutscheine ausgegeben. 
 
Kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten behinderte Menschen bei den Ser-
vicestellen. 
 
Gemeinsame Servicestelle Rehabilitation der Deutsch en Rentenversicherung  
Mozartstr. 3, 68161 Mannheim 
Ansprechpartner Frau Anja Kohler 
�  0621 / 82 00 5 – 201 
Fax: 0621 / 82 00 5 – 220 
Email: servicestelle.ma@drv-bw.de 
 
Im Internet finden sich unter „Deutsche Rentenversicherung“ oder unter Interessen-
vertretung „ForseA“ weitere Infos für behinderte Menschen mit Assistenzbedarf. 
Auch das „Kompetenzzentrum Persönliches Budget des Paritätischen“ bietet zusätz-
liche Infos (siehe Kapitel Internet - Adressen). 

4.6 Studentenwerkseigene Darlehen 
Das Studentenwerk Mannheim vergibt unter bestimmten Bedingungen auf Antrag 
Darlehen an Studierende. Diese Darlehen werden allerdings nur in Härtefällen  ge-
währt, d.h. nur solche Studierende kommen in den Genuss eines derartigen Darle-
hens, die unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind. Grundsätzlich werden die 
Darlehen nur für Aufwendungen zum Zwecke des Studiums genehmigt. Die Vergabe 
der Darlehen ist außerdem an den Nachweis von erbrachten Studienleistungen ge-
bunden. 
 

4.6.1 Überbrückungsdarlehen: 
Das Studentenwerk Mannheim vergibt kurzfristige, zinslose Darlehen zur Überbrü-
ckung unverschuldeter Notlagen in Höhe bis zu 500,00 €. Die Rückzahlung erfolgt 
spätestens nach 3 Monaten. Die Überbrückungsdarlehen können in der Regel auch 
gewährt werden, wenn unverschuldet eine BAföG-Überweisung nicht oder zu spät 
erfolgt ist. 
 

4.6.2 Studienabschlussdarlehen: 
Das Studentenwerk Mannheim vergibt langfristige Darlehen an bedürftige Studie-
rende, die kurz vor dem Studienabschluss stehen. Hierunter fallen z.B. Studierende, 
deren Weiterstudium nach BAföG nicht mehr finanziert wird, da die Förderungs-
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höchstdauer überschritten ist und kein Anspruch auf eine Studienabschlussförderung 
besteht oder diese bereits in Anspruch genommen wurde. 
 
Voraussetzung für die Gewährung eines Studienabschlussdarlehens ist, dass die 
Studierenden kurz vor dem Studierende stehen und ein erfolgreicher Abschluss er-
wartet werden kann. Der Höchstbetrag, der über 6 Monate ausbezahlt wird, liegt bei 
3.000,00 €. Die Rückzahlung erfolgt 1 Jahr nach der ersten Auszahlung in monatli-
chen Raten. Dem Antrag sind Nachweise über erbrachte Studienleistungen, Ein-
kommensbelege und Bürgschaften beizufügen. Die von dem Darlehensnehmer ge-
nannten Bürgen müssen Nachweise über ihre Arbeits- und Einkommensverhältnisse 
vorlegen. Der Antrag ist bei der Darlehenskasse des Studentenwerks zu stellen. 
Richtlinien und Anträge sind nach telefonischer Terminvereinbarung erhältlich bei: 

Studentenwerk Mannheim    rollstuhlzugänglich  
Frau Andrea Wais, - Darlehenskasse  - 
�  Bismarckstr.10, Eingang A, Mensa am Schloss Zi. 03 
68161 Mannheim  
�  0621/49072 - 531 
Fax: 0621/49072 - 899 
E-Mail: darlehenskasse@studentenwerk-mannheim.de   
Sprechzeiten: Di. 13:00 – 15:30 Uhr und Do. 10:00 – 13:00 Uhr und n.Vereinbarung 

4.7 Stipendien 
Es existieren verschiedene Stiftungen, die Stipendien an Studierende vergeben, so 
z.B. die Begabtenförderungswerke, die besonders befähigte Studierende und Pro-
movierende unterstützen oder die Studienstiftungen der Parteien und Kirchen, bei 
denen nicht nur gute Leistungen, sondern auch ein entsprechendes politisches bzw. 
kirchliches Engagement Voraussetzung für eine Aufnahme in den Kreis der Geför-
derten sind. Einen Überblick über diese Stipendien bietet die Broschüre des Bun-
desbildungsministeriums „Mehr als ein Studium - Begabtenförderung im Hochschul-
bereich“. Es gibt auch spezielle Stipendien für Studierende mit Behinderungen : 

Anni und Keyvan Dahesch-Stiftung 
c/o Commerzbank AG, Nachlass- und Stiftungsmanagement 
�  Gallusanlage 7 
60329 Frankfurt am Main 
Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch behinderten Mitbürgern durch 
Finanz- oder Sachzuwendungen, die im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe gewährt 
werden. 
 
Dr. Willy-Rebelein-Stiftung    leider  nicht rollstuhlzugänglich  
�  Neutorgraben 1b 
90419 Nürnberg 
�  0911 580740  
Fax: 0911 5860228 
 
Paul und Charlotte Kniese-Stiftung 
�  Hardenbergplatz 2 
10623 Berlin 
�  030/ 795 92 30 
Fax 030/ 796 86 00 
Die Kniese-Stiftung arbeitet ausschließlich im Bereich der Blindenfürsorge. 
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Heinz und Mia Krone-Stiftung 
�  Kyreinstraße 18 
81371 München 
�  089 / 55 27 78 27 (Carolin Dworzak) 
Fax 089 / 55 27 78 22 
E-Mail: info@krone-stiftung.org 
Internet: www.krone-stiftung.org 
Die Stiftung unterstützt die Eingliederung von Menschen, die durch Unfall oder Krankheit auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind. 

 
Elfriede-Breitsameter-Stiftung 
�  Obere Hauptstraße 10b 
85386 Eiching 
�  089/3271370 
E-Mail: info@breitsameter-stiftung.de 
Internet: www.breitsameter-stiftung.de 
Unterstützung für u.a. MS-Erkrankte 
Siehe auch unter Internetadressen letzte Seite. 

4.8 Auslandsaufenthalt 
Ein Auslandsaufenthalt ist auch für Studierende mit Behinderung möglich. Fragen der 
Organisation, der Finanzierung und Unterstützungsmöglichkeiten und Zugangs-
bedingungen müssen zuvor geklärt werden. Zum Thema Studieren mit Behinderung 
im Ausland finden sich ausführliche Infos auf den Seiten des Deutschen Studen-
tenwerks . Ebenfalls dort finden sich Infos für das BAföG im Ausland. Je nach Land 
sind spezielle Auslands-BAföG-Ämter  zuständig. 
 
Auslandsstipendien oder Praktika im Ausland vermittelt der Deutsche Akademische 
Austausch Dienst  im Internet unter:www.daad.de/ 
 
Erste Beratung, Orientierung und Hinweise zum Studium im Ausland erteilen auch 
die akademischen Auslandsämter  der jeweiligen Hochschulen . 
 
Akademisches Auslandsamt der Universität    rollstu hlzugänglich  
�  L1, 1 
68131 Mannheim 
�  0621/181-1151 
Fax: 0621/181-1161 
E-Mail: aaa@verwaltung.uni-mannheim.de 
Einzelberatungstermine: nur nach telefonischer Vereinbarung 
Internet: www.uni-mannheim.de/aaa 
 
Erfahrungsberichte  von behinderten Studierenden im Ausland können als PDF 
unter der Rubrik Studium und Behinderung beim Deutschen Studentenwerk abge-
rufen werden. 

4.9 Praktikas 
Das Europäische Parlament fördert die Chancengleichheit und ermutigt Frauen und 
Männer mit Behinderungen , sich für seine Praktikumsprogramme zu bewerben. Im 
Jahr 2006 startete das Europäische Parlament als positive Maßnahme ein Prakti-
kumsprogramm speziell für Menschen mit Behinderungen.  
 



 29

Das Europäische Parlament bietet Menschen mit Behinderungen  bezahlte Prak-
tika  als eine positive Maßnahme an, mit der das Ziel verfolgt wird, die Eingliederung 
behinderter Menschen in die Arbeitswelt zu erleichtern. Weitere Infos unter 
www.europarl.europa.eu Stichwort Praktika. 
 
Für Praktika im In- und Ausland finden sich viele Infos auf den Seiten des Deutschen 
Bildungsservers im Internet. Ebenso können verschiedenen Angebote bei der Prak-
tikumsbörse der Arbeitsagentur eingesehen werden.  

4.10 Leistungen der Krankenkassen 

4.10.1 Studentische Versicherungspflicht: 
Für alle Studierenden gilt grundsätzlich Krankenversicherungspflicht, d.h. sie müssen 
für die Immatrikulation an einer Hochschule die Versicherungsbescheinigung einer 
gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung vorlegen.  
 
Während des Studiums gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, gesetzlich kranken-
versichert zu sein: entweder beitragsfrei über die Familienversicherung der Eltern, 
über eine spezielle studentische Krankenversicherung  oder über eine freiwillige 
Krankenversicherung für Studierende.  
 
Bei den gesetzlichen Krankenkassen können sich Studierende über die günstige 
studentische Krankenversicherung versichern. Die Pflichtversicherung endet in der 
Regel mit Abschluss des Studiums, mit Ablauf des 14. Fachsemesters oder mit dem 
Semester, in dem Sie das 30. Lebensjahr vollenden. Ausnahmen sind allerdings 
möglich, wenn familiäre sowie persönliche Gründe oder die Art der Ausbildung eine 
Verlängerung rechtfertigen. Beispiele hierfür sind Krankheit, die Geburt eines Kindes 
und dessen anschließende Betreuung oder der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen 
für ein Studium auf dem Zweiten Bildungsweg. 
 
Behinderte und/oder chronisch kranke Studierende haben jedoch die Möglichkeit, 
sich um weitere sieben Semester zu dem kostengünstigen Studententarif kranken-
versichern zu lassen. 

4.10.2 Praxisgebühr: 
Pro Quartal - jeweils für die erste Beratung im Quartal - müssen gesetzlich versi-
cherte Patienten eine Praxisgebühr von 10,00 € zahlen, wenn sie zu einem Arzt, 
Zahnarzt oder Psychotherapeuten gehen. Auch für eine tel. Beratung, eine Re-
zeptverlängerung oder bei einem Notfall wird die Gebühr fällig. 
 
Jährliche Kontrollbesuche beim Zahnarzt, Vorsorge- und Früherkennungstermine 
und Schutzimpfungen sind von der Gebühr ausgeschlossen. 
Wichtig:  Lassen Sie sich eine auf Ihren Namen lautende Quittung für die bezahlte 
Praxisgebühr ausstellen. 

4.10.3 Zuzahlungen und Befreiungsmöglichkeiten: 
Es gelten Zuzahlungen für verschriebene Medikamente, Verbandsmittel und Hilfs-
mittel von 10% des Preises, mindestens jedoch 5,00 € und höchstens 10,00 €. Bei 
einigen Arzneimitteln ist jedoch keine Zuzahlung zu leisten (vgl. 4.10.5.) 
 
Bei häuslicher Krankenpflege und Heilmittel fallen 10% der Kosten an und zusätz-
lich 10,00 € je Verordnung. Die Zuzahlung hierfür entfällt erst ab dem 29. Tag. Bei 
einem Krankenhausaufenthalt müssen für die ersten 28 Tage 10,00 €/Tag selbst 
bezahlt werden. 
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Nicht verschreibungspflichtige Medikamente werden nicht mehr erstattet (Ausnah-
men Kinder bis 12 Jahre). Fahrten zur ambulanten Behandlung werden nicht mehr 
übernommen. 
 
Eine Zuzahlungsbefreiung  ist möglich, wenn der Studierende – wie alle anderen 
auch – bis zu 2% seines Bruttojahreseinkommens als Zuzahlung zu medizinischen 
Leistungen, Medikamenten und Hilfsmitteln eingesetzt hat. Für chronisch Kranke 
liegt die Grenze bei 1% des Jahreseinkommens  ( s. Chronikerregelung). Die Zu-
zahlungsbefreiung muss bei der zuständigen Krankenkasse schriftlich beantragt  
werden. 
 
Für im gleichen Haushalt lebende Angehörige gibt es Freibeträge , die man bei der 
Berechnung der Einkommensgrenze berücksichtigen kann. Familien können vom 
jährlichen Bruttoeinkommen Freibeträge für Ehegatten (4.599,00 €) und Kind 
(7008,00 €) abziehen. 
 
Achtung : Das BAföG wird nicht als Einkommen bei der Berechnung der Zuzah-
lungsgrenze berücksichtigt. Aber es werden Unterhaltsleistungen der Eltern und 
Einkommen aus dem Jobben mitgezählt. Auch wenn der Studierende bei den El-
tern wohnt, wird dies als sachwertbezogenes Einkommen berücksichtigt. 
 
Wenn eine Zuzahlungsbefreiung vorliegt, dann entfällt auch die Zuzahlung des Ei-
genanteils (= 10,00 € pro Kalendertag für 28 Tage) für den Krankenhausaufenthalt.  

4.10.4 Chronikerregelung 
Schwer chronisch Kranke haben nur eine Zuzahlung in Höhe von 1% des Bruttoein-
kommens zu tragen (Chronikerregelung). Um die niedrigere Belastungsgrenze in 
Anspruch nehmen zu können, sieht das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz seit Ja-
nuar 2008 neben dem Vorliegen einer chronischen Erkrankung weitere Vorausset-
zungen vor, die die Verantwortung der Versicherten für die eigene Gesundheit stär-
ken und die Teilnahme an Untersuchungen zur Vorsorge und Früherkennung fördern 
sollen: Versicherte, die bereits vor dem 1. April 2007 chronisch krank waren, fallen 
weiter unter die Chronikerregelung, wenn sie sich – ärztlich attestiert – therapiege-
recht verhalten. Versicherte, denen ein therapiegerechtes Verhalten nicht zumutbar 
ist, z.B. Schwerbehinderte oder schwer Pflegebedürftige, fallen nicht unter diese Re-
gelung. 
 
Diese Regelung gilt auch für alle Versicherten, die bei Inkrafttreten des Gesetzes 45 
Jahre alt oder älter sind, wenn sie einmal chronisch krank werden sollten. Jüngere 
Versicherte müssen sich einmalig von einem Arzt über die Vorsorgeuntersuchungen 
und Krebs-Früherkennung beraten lassen, um bei einer späteren chronischen Er-
krankung einen Anspruch auf die reduzierte Belastungsgrenze geltend machen zu 
können. (vgl. §62 SGB V) 
 
Behinderte Studierende müssen aber u.U. zusätzlich sog. medizinische Hilfsmittel, 
die körperliche Behinderungen ausgleichen sollen  - etwa Krücken, Rollstuhl - in 
Anspruch nehmen. Für diese medizinischen Hilfsmittel übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen prinzipiell ebenfalls die Kosten, allerdings gelten hier z.T. bestimmte 
Festbeträge, die in der Regel nicht überschritten werden dürfen. Weitere Infos er-
halten Sie bei Ihrer Krankenkasse. 
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4.10.5 Medikamente ohne Zuzahlung 
Für besonders preisgünstige Medikamente, deren Preis unter dem Festbetrag liegen, 
entfällt die Zuzahlung. Es steht eine Liste zuzahlungsbefreiter Arzneimittel zur 
Verfügung. Die laufend aktualisierte Liste kann im Internet eingesehen werden beim 
Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV. 

4.10.6 Zahnersatz - Härtefall 
Beim Zahnersatz ist eine Befreiung vom Eigenanteil möglich – nach Vorlage des 
Heil- und Kostenplans – wenn das monatliche Einkommen (bei Alleinstehenden) 
unter 1022,00 € liegt 
Tipp: Versicherte, die BAFöG erhalten oder Sozialhilfe beziehen sind vollständig 
befreit  von der Zuzahlung. Auch eine teilweise Befreiung ist je nach Einkommens-
situation möglich. 
 

5. Verschiedene Nachteilsausgleiche 

5.1 Schwerbehindertenausweis  
Behinderte und/oder chronisch Kranke, die ihre Rechte und Nachteilsausgleiche 
beanspruchen möchten, müssen zunächst den Schwerbehindertenausweis erwer-
ben. Dieser wird beim Versorgungsamt  (für Mannheim ist Heidelberg zuständig) 
beantragt, dessen ärztliche und psychologische Mitarbeiter/innen prüfen, ob die not-
wendigen Voraussetzungen vorliegen. Zuständig in Mannheim ist die Schwerbehin-
dertenbetreuungsstelle in K1, 7-13  (vgl. Punkt 1.3). 
 
Voraussetzungen i. S. des Schwerbehindertengesetzes liegen vor bei Personen, 
· die ihren Wohnsitz, ständigen Aufenthalt oder ihre überwiegende Beschäftigung 

im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland haben, 
· die einen Grad der Behinderung (“GdB”) von mindestens 50 aufweisen und 
· deren Behinderung nicht Folge einer nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchti-

gung ist, sondern auf einem dauerhaft regelwidrigen körperlichen, geistigen oder 
seelischen Zustand beruht. 

 
Erste Hinweise, welche Nachteilsausgleiche dem/der Behinderten zustehen, bieten 
die Merkzeichen - etwa ein “g” für gehbehindert - auf dem Behindertenausweis. 
Detaillierte Informationen enthält die Broschüre “Behinderung und Ausweis". Sie ist 
erhältlich beim für Mannheim zuständigen Versorgungsamt, das über die Anerken-
nung der Schwerbehinderteneigenschaft entscheidet. 
 
Versorgungsamt Heidelberg - Wieblingen 
�  Eppelheimer Straße 15 
69155 Heidelberg 
�  06221/522–2888 
Fax: 06221/522-2717 
E-Mail: Versorgungsamt@Rhein-Neckar-Kreis.de 
Internet: www.rhein-neckar-kreis.de unter Lebenslagen / Behinderung 
 

5.2 Rundfunkgebührenbefreiung 

Der Antrag auf Gebührenbefreiung wird direkt bei der Gebühreneinzugszentrale  
(GEZ, 50656 Köln) gestellt. Befreit werden können unter anderem BAföG-Empfän-
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ger, die nicht bei den Eltern leben, Personen mit Behindertenausweis (auch Blinde, 
Gehörlose) oder Empfänger von Sozialhilfe.  

Als Nachweis (beglaubigte Kopie ) sind vorzulegen aktueller BAföG-Bescheid, Be-
hindertenausweis oder aktueller Bescheid über den Bezug von Arbeitslosengeld II 
oder Sozialhilfe( nach SGBXII). 

Die Befreiung beginnt mit dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem der Antrag 
gestellt wurde und bei der GEZ eingegangen ist.  

Tipp : Als zusätzlichen Service bietet die Abteilung BaföG im Studentenwerk An-
tragsformulare, Beglaubigungen und Bestätigungen an. Der Antrag auf Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht kann ab sofort zeitgleich mit dem BAföG-Antrag gestellt 
werden. 

5.3 Telefongebührenermäßigung 
Als Privatkunde mit einem Telekom-Festnetzanschluss kann man selbst und die im 
gleichen Haushalt lebenden Angehörigen den Sozialtarif erhalten, wenn bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen: 
 

1. von der Rundfunkgebührenpflicht (GEZ) befreit sind, oder 
2. Ausbildungsförderung aufgrund des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

(BAföG) erhalten, oder 
3. blind, gehörlos oder sprachbehindert mit einem Grad der Behinderung von 

mindestens 90 Prozent sind. 
 
Die freiwilligen sozialen Vergünstigungen werden von den monatlichen Telefonkos-
ten abgezogen.  
 
Den Antrag auf den Sozialtarif kann man auf der T-home-Internetsite herunterladen 
und ausgefüllt senden an diese Adresse: 

Deutsche Telekom AG 
Kundenservice 
53171 Bonn 

5.4 Freifahrtausweis 
Außergewöhnlich stark Gehbehinderte, Hilflose und/oder Gehörlose mit entspre-
chenden Vermerken im Schwerbehindertenausweis haben die Möglichkeit, den öf-
fentlichen Personennahverkehr unentgeltlich zu nutzen. Ist eine Begleitperson erfor-
derlich, kann auch diese eine Befreiung beantragen. Genauere Informationen sind 
beim Versorgungsamt zu erfragen. 

5.5 Kfz-Steuer-Befreiung 
Außergewöhnlich stark Gehbehinderte - wiederum unter Vorlage des Schwerbehin-
dertenausweises - können von der Kfz-Steuer zum Teil oder ganz befreit werden und 
eventuell auch einen Nachlass bei der Kfz-Haftpflichtversicherung erhalten. Zustän-
dig ist das jeweilige Finanzamt. Den Antrag auf Kraftfahrzeugsteuerermäßigung er-
hält man ebenfalls beim Finanzamt oder bei der Zulassungsstelle auch als Down-
load. 
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5.6 Wohnberechtigungsschein 
Der Wohnberechtigungsschein nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz ist 
Voraussetzung zur Anmietung einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Sozialwoh-
nung in Baden-Württemberg. Er verliert nach einem Jahr seine Gültigkeit. 
 
Der Wohnberechtigungsschein wird auf Antrag ausgestellt, wenn das Bruttojah-
reseinkommen aller zum künftigen Haushalt rechnenden Personen die maßgebliche 
Einkommensgrenze nicht überschreitet. Berechtigt sind nur Personen, welche sich 
nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten dürfen und 
in der Lage sind einen selbständigen Haushalt zu führen. 
 
Das jährliches Einkommen darf, abhängig von der Anzahl der haushaltsangehörigen 
Personen, die gesetzlichen Einkommensgrenzen  (§ 9 Wohnraumförderungsgesetz) 
nicht überschreiten. Zuständig für die Antragstellung:  
 
 
Fachbereich Soziale Sicherung - Wohnberechtigungssc hein 
K 1, 7-13 
68159 Mannheim 
Besuchszeiten: 
Montag  9.00 - 12.00 Uhr und Donnerstag: 14.00 - 17.00 Uhr 
�  0621 / 293 – 7878  
email: wohnen@mannheim.de 
 
Darüber hinaus gibt es auch Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein er-
forderlich ist, die jedoch erhöhte Einkommensgrenzen  zulassen 

5.7 Wohngeld 
Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens wird auf Antrag Wohngeld 
als Zuschuss  zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt. Die Höhe des 
Wohngeldes hängt ab von der Zahl der Haushaltsmitglieder, der Höhe des Gesamt-
einkommens, der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung. 
 
Keinen Anspruch auf Wohngeld haben u.a. Empfänger von Transferleistungen oder 
Haushalte, denen nur Familienmitglieder angehören, denen Leistungen zur 
Förderung der Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
bzw. nach § 59 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) „dem Grunde nach “ 
zustehen. 
 
Wohngeld wird nur auf Antrag und grundsätzlich vom Beginn des Monats an ge-
währt, in dem der Antrag bei der Wohngeldstelle eingegangen ist. Anträge erhalten 
Sie bei den Bürgerdiensten oder beim Fachbereich Soziale Sicherung in E 2, 15 
Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Se nioren 
E 2, 15 - 3. Obergeschoss 
68159 Mannheim 
Besuchszeiten 
Montag Mittwoch Freitag:   8.00 - 12.00 Uhr und Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr 
�  0621 / 293 – 7837 oder – 7839 oder 7844 
email: wohnen@mannheim.de 
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5.8 Versorgungsamt und Integrationsfachdienst 
Es gibt einige, hier noch nicht genannte Nachteilsausgleiche, welche u.a. die Berei-
che Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Versicherung und Rente betreffen. Hierzu gibt 
es weitergehende Informationen beim Versorgungsamt in Heidelberg . Eine Über-
sicht bietet die Info-Broschüre “Nachteilsausgleiche für Schwerbehinderte". 
 
Versorgungsamt Dienstgebäude: 
Eppelheimer Straße 15 
69115 Heidelberg 
���� : (06221) 522-2888 
Email: Versorgungsamt@Rhein-Neckar-Kreis.de 
 
Zum Thema Arbeitsplatz und erweiterter Kündigungsschutz erteilt der Integrations-
fachdienst  in Mannheim Auskunft. 
 
Integrationsfachdienst Mannheim 
Kaiserring 38 
68161 Mannheim 
�  0621/17029-30 
Fax: 0621/17029-50  
E-Mail: info@ifd-mannheim.de 

5.9 Härtefallantrag für Studienbewerber 
Studienbewerber/innen, die sich in einer schwierigen Situation befinden können ei-
nen Härtefallantrag stellen, um schnellstmöglich zum Studium zugelassen zu wer-
den. Es müssen in der Person so schwerwiegende gesundheitliche, familiäre oder 
soziale Gründe vorliegen, dass es nicht zugemutet werden kann, auch nur ein Se-
mester auf die Zulassung zu warten. Die ZVS reserviert bis zu 2 % der Studienplätze 
für Fälle außergewöhnlicher Härte. Bei Bewerbungen direkt an der Hochschule wen-
det man sich an die Zulassungsstelle oder die /den Behindertenbeauftragte/n. 

6. Betreuungsmöglichkeiten 

6.1 rollin 
Club Behinderter und Nichtbehinderter e.V.    rollstuhlzugänglich  
�  Landwehrstr. 1 
68167 Mannheim    Ansprechpartner: 
�  0621/303212    Herr Bender/Frau Junge  
Fax: 0621/306493    Sprechzeiten: 9:00 – 17:00 Uhr 
E-Mail: mail@rollin.de 
Internet: www.rollin.de  
 
Der "roll in" ist dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband angegliedert und als 
gemeinnützig anerkannter Verein bei allen Kranken- und Pflegekassen zugelassen. 
Der Club bietet alle in der Pflegeversicherung enthaltenen Hilfen sowie nach indivi-
dueller Absprache darüber hinaus gehende Leistungen, etwa Grund- und Behand-
lungspflege, Unterstützung bei der Haushaltsführung, Studienbegleitung etc.. Einge-
setzt werden examinierte Pfleger/innen, Hauswirtschaftskräfte und Zivildienstleis-
tende, die in allen Mannheimer Stadtteilen arbeiten. 
Außerdem verfügt der Club über eine Freizeitgruppe, die gemeinsame Unterneh-
mungen anbietet und sich über jedes neue Mitglied freut. 
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6.2 Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 
Dienstleistungszentrum      rollstuhlzugänglich 
�  Auf dem Sand 78       
68309 Mannheim 
�  0621/7270710 
Fax: 0621/7270740 
Internet: www.asb-rhein-neckar.de  
E-Mail: info@asb-rhein-neckar.de  
Der ASB bietet Fahrdienste und individuelle Schwerstbehindertenbetreuung an und 
verfügt über eine ambulante Pflegestation. 

6.3 GeBeP gGmbH 
�  Auf dem Sand 78      rollstuhlzugänglich  
68309 Mannheim 
�  0621/72707-51 
Fax: 0621/72707-60 
E-Mail: info@gebep.de 
Internet: www.gebep.de  
Die GeBeP gGmbH bietet einen Fahrdienst für Behinderte an. 

6.4 b.i.f-neckarau 
�  Schulstr. 5      bedingt rollstuhlzugänglich  
68199 Mannheim 
�  0621/855765 
Fax: 0621/8414768 
E-Mail: fricke@bif-neckarau.de 
Internet: www.bif-neckarau.de  
b.i.f-neckarau ist für die Bereiche Beratung, Integrationsförderung und Familienent-
lastung zuständig. 

6.4 AWO Rhein-Neckar 
�  AWO Kreisverband Rhein-Neckar e.V.  
Wormser Straße 16 
68526 Ladenburg 
 
� : 0 62 03 - 92 85 0 
Fax: 0 62 03 - 92 85 22 
E-Mail: arbeiterwohlfahrt@awo-rhein-neckar.de 
Internet  www.awo-rhein-neckar.de/ambulante-dienste/behindertenhilfe 
Individuelle Betreuung und Assistenz für Menschen mit Behinderungen (ISB/ISA) ist 
eine Dienstleistung, die die AWO Rhein-Neckar u.a. auch in Mannheim anbietet. 
 

7. Behindertengerechte Wohnungen 

7.1 Wohnhäuser des Studentenwerks 
Das Studentenwerk verfügt über eine behinderten- bzw. rollstuhlgerechte Wohnung 
im Studentenwohnheim B 7, 14-15. Die Wohnung ist als 3er Wohngemeinschaft (je 1 
eigenes Zimmer) konzipiert, umfasst eine Gemeinschaftsküche, einen separaten 
Essraum plus Dusche und WC. Die gemeinschaftlich genutzten Räume wie etwa 
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Sanitär und Küche werden von einem Putzdienst gereinigt. Die Warmmiete für ein 
Einzelzimmer in einer Wohngruppe inklusive Internetanschluss beträgt 255 €.  
 
In der Wohnanlage „Eastsite“, Seckenheimer Landstraße 4a bietet das Studenten-
werk seit 2007 zwei behinderten- und rollstuhlgerechte Doppelapartments an. Die 
Miete für diese Zimmer inkl. aller Nebenkosten und Internetanschluss beträgt 305 €. 
 
Studentenwerk Mannheim - Wohnen   rollstuhlzugängli ch 
�  Bismarckstraße 10 / Mensa / Eingang A 
68161 Mannheim 
�  0621 - 49072-888 
Fax: 0621 - 49072-899 
E-Mail: wohnen@studentenwerk-mannheim.de 
Sprechzeiten: Di. 13:00-15:30 Uhr; Do. 10:00-13:00 Uhr und nach tel. Vereinbarung 
 

7.2 Kirchliche Wohnheime 
Sowohl das katholische Alfred-Delp-Haus  (�  Alfred-Delp-Haus, Heimleitung/Ver-
waltung, D 6, 12-15, 68159 Mannheim, �  0621/1787-000 od. -002, Fax: 0621/ 1787-
004; Internet: www.alfred-delp-haus.de oder E-Mail: heimleiter@alfred-delp-haus.de) 
als auch das evangelische Curt-Sandig-Haus  (�  Curt-Sandig-Haus, Gaußstr. 18, 
68165 Mannheim, � &Fax 0621/ 442542; Internet: www.curt-sandig-haus.de) sind 
nicht behindertengerecht . Sie verfügen vor allem nicht über entsprechende 
sanitäre Einrichtungen. 

7.3 GBG 
Bei der Suche nach behindertengerechten Zimmern und Wohnungen hilft die GBG - 
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft. Anlaufstelle ist die Zentrale Vermietung  
 
GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft  rollstuhl zugänglich  
Zentrale Vermietung 
�  Ulmenweg 7 
68161 Mannheim 
�  0621/3096-222 - Terminvereinbarung 
E-Mail: vermietung@gbg-mannheim.de 
Öffnungszeiten: Mo - Do: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Fr.: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

7.4 rollin 
Auch “rollin ”, der Club Behinderter und Nichtbehinderter e.V., (�  0621/303212) leis-
tet auf Anfrage bei der Wohnungssuche Hilfestellung (s. auch Punkt 6.1). Seine Mit-
glieder sind über das Angebot an behindertengerechtem Wohnraum meist gut infor-
miert und vermitteln InteressentInnen entsprechend weiter. 

7.5 Handwerkskammer 
Informationen über behindertengerechte Wohnungsumbauten (Innen- und Außen-
bauten) gibt es bei der Handwerkskammer Mannheim in B 1, 1-2 bei Herrn Dipl.-VWL 
Nikolaus Teves, �  0621/18002-155, Fax: 0621/18002-159, Internet: www.hwk-
mannheim.de, E-Mail teves@hwk-mannheim.de.  
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8. Beförderungsmöglichkeiten 

8.1 Semesterticket 
Die Studierenden der Hochschulen im Betreuungsbereich des Studentenwerks 
Mannheim haben Anspruch auf das günstige Semester-Ticket. Das Ticket ist im ge-
samten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar gültig - mit Ausnahme des 
Westpfalz - Verkehrsverbundes ( www.vrn.de ). Das Ticket kostet ab dem HWS 
2011/2012  € 138,00 pro Semester.  
 
Es gilt u.a. für folgende Hochschulen: Universität Mannheim, Hochschule Mannheim, 
Musikhochschule, Duale Hochschule Mannheim, Popakademie. 
Das Semester-Ticket ist eine persönliche, nicht übertragbare Zeitkarte für Studie-
rende an den Hochschulen. Es gilt jeweils für ein Semester. Das Semester-Ticket ist 
nur in Verbindung mit dem Studierendenausweis gültig. 
 

�� Studierende der Universität Mannheim müssen sich das Ticket auf die 
ecUM-Karte an den VIP-Terminals aufladen. 

�� Studierende der Hochschule Mannheim laden das Ticket auf den 
Studierendenausweis (Chipkarte). 

�� Studierende der Musikhochschule, Dualen Hochschule sowie der Popaka-
demie können das Semesterticket im RNV - Kundenzentrum im Stadthaus 
N 1 (Tel. 01805/555-465) sowie bei der Deutschen Bahn erwerben. 

8.2 Öffentlicher Personennahverkehr 

8.2.1 Stadtbahnen 
In Mannheim werden Niederflurfahrzeuge eingesetzt und die Hochbahnsteige er-
leichtern den mobilitätseingeschränkten Fahrgästen mit Gehhilfen oder Rollstühlen 
den barrierefreien Zu- und Ausstieg in die Fahrzeuge der RNV. Zusätzlich verfügen 
viele Stadtbahnwagen und Busse der RNV über gesonderte Rampen, mit deren Hilfe 
auch bei den Bahn- und Bussteigen mit einer geringeren Bordsteinhöhe (Mindest-
höhe 18 cm) noch ein rollstuhlgerechter Zugang zu den Fahrzeugen ermöglicht wird. 
 
Der Haltestellenplan informiert über die Stadtbahnhaltestellen im Netz der RNV, die 
mit erhöhten Bahnsteigen ausgestattet sind und den Ein- und Ausstieg erleichtern. 
 
Die Mehrzahl der Hochbahnsteige sind mit Blindenleitstreifen  ausgerüstet. Sie füh-
ren Sehbehinderte zum Aufmerksamkeitsfeld, das ihnen den Einstieg erleichtert. 
 
Informationen zum Thema „Mobil mit Rollstuhl“ sowie zur Mitnahme von Behinder-
tenbegleithunden unter: http://www.rnv-online.de  
 
RNV-Kundenzentrum Mannheim    rollstuhlzugänglich  
�  Stadthaus N1 (Paradeplatz) 
68159 Mannheim 
�  RNV-Service-Nummer 0621 / 465-4444 
Fax: 0621/465-3338. 
E-Mail: info@ rnv-online.de  
Internet: www.rnv-online.de 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 18:00 Uhr, Sa. 9:00 – 14:00 Uhr 
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8.3 Hinweise für behinderte Autofahrer/innen 
Für behinderte Kfz-Benutzer/innen besteht u.U. die Möglichkeit, finanzielle Unter-
stützung zu erhalten zur Erlangung einer Fahrerlaubnis und/oder zum Erwerb eines 
geeigneten Kraftfahrzeugs, die Übernahme von Versicherungs- und Reparaturkosten 
sowie die Zahlung einer Betriebskostenpauschale kommen dann in Betracht, wenn 
der/die Studierende aufgrund seiner/ihrer Behinderung auf ein Fahrzeug angewiesen 
ist, um den Weg zur Hochschule zu bewältigen. Infos beim Fachbereich Soziale 
Sicherung  der Stadt Mannheim. 
 
Ein Parkausweis , mit dem man auf allen öffentlichen Behindertenparkplätzen parken 
kann, sowie die Einrichtung eines Parkplatzes  vor der eigenen Haustür können 
beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung beantragt werden: 
 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung     rollstuhlzugänglich  
Sachgebiet Verkehrsbehörde 
�  K 7 
68159 Mannheim 
Zimmer 306, Frau Röschel und Frau Herrmann Zi. 307 
�  0621/293-2185 (Frau Röschel) und 0621/239-2198 (Frau Herrmann) 
Fax: 0621/293-2197 
E-Mail: doris.roeschel@mannheim.de, brigitte.herrmann@mannheim.de 
Öffnungszeiten: Mo: 8:00 – 14:00 Uhr Di, Mi und Fr 08:00 – 12:00 ,Do. 14:00 – 18:00 
Uhr 
 
Außerdem ist es Studierenden möglich, sich über Internet für einen kostenpflichtigen 
Parkplatz in der Nähe der Universität zu bewerben. Behinderte  Parkplatzbewerber 
wenden sich parallel zu dieser Bewerbung bitte an die Behindertenbeauftragte der 
Universität, Frau Stefanie Fettig, L 9, 5, Zimmer 004, Tel.: 0621/181-1180. 

9. Sportangebote 

9.1 Institut für Sport 
Die Universität bietet während der gesamten Vorlesungszeit, aber auch in den Se-
mesterferien, diverse Möglichkeiten zu einer sportlichen Betätigung. Allerdings exis-
tieren keine besonderen Angebote für behinderte Studierende. Nähere Auskünfte 
erteilt: 
Institut für Sport       nicht rollstuhlzugänglich  
�  L 13, 15 (2.OG) 
68161 Mannheim 
�  0621/181-3419 
Fax: 0621/181-3415 
E-Mail: ifsport@uni-mannheim.de 
Internet: www.uni-mannheim.de/sport  
Öffungszeiten: Mo. – Fr. 9:00 – 12:30 Uhr, Mi. 16:00 – 18:00 Uhr 

9.2 Behinderten- u. Freizeitsportgemeinschaften 
Die Behinderten- und Freizeitsportgemeinschaft e.V. ist u.a. Mitglied des Badischen 
Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes und bietet Behinderten und Nicht-
behinderten Möglichkeiten zu einer sportlichen Betätigung.  
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Weitere Vereine und Angebote finden Sie über das Internet: 
www.behindertensport.de oder www.gesundheitssport.info 
 
Tanz- und Freizeitclub Tausendfüßler 
für behinderte und nicht behinderte Menschen e.V. 
Gontardstr. 24; 68163 Mannheim 
Tel.: 0621-832 16 15 Fax 8321617 
 
Gehörlosen-Sportvereinigung 1966 e.V. Mannheim 
Dieser Verein bietet im Bereich Gehörlosensport folgende Sportarten/Aktivitäten an: 
Bowling, Faustball, Freizeitfußball, Tennis, Tischtennis, Kultur und Freizeit, Tanz und 
Theater, Rommé und Skat. Er veranstaltet außerdem ein vielbeachtetes Kulturfesti-
val in Mannheim. Mehr Informationen unter: www.gspvgg-mannheim.de  
Vors. Dieter Wagner 
Karl-Ludwig-Str. 3; 68165 Mannheim 
ST: 0621 44 42 43 Fax: 0621 40 95 38 
 
Gehörlosen-Tennisclub 1975 
Vors. Werner Magin 
Schrauerstr. 41; 68307 Mannheim 
ST: 0621 78 83 78 Fax: 0621 788 78 93 
 

10. Internet-Adressen 
 

Thema Beruf / Arbeit / Praktika  

- www.arbeitsagentur.de  

- www.berufswahl.de  

- www.studienwahl.de 

- www.independentliving.org/studyworkabroad/  // Arbeit im Ausland 

 

Allgemeine Infos  

- www.bgsd.de  // Gebärdendolmetscher 

- www.ifg-bw.de/info/index.htm  // Dolmetschervermittlung 

- www.daad.de/ausland/studienmoeglichkeiten/links/00730.de.html  // Ausland 

- www.budget.paritaet.org/index.php?id=319  // Persönliches Budget 

- http://forsea.de/index.shtml  // selbstbestimmte Assistenz 

- www.independentliving.org  // selbstbestimmtes leben ( engl.) 

- www.metareha.de  // Suchmaschine 

- www.handicap-netzwerk.de  // Netzwerk 

- www.selbsthilfe-online.de  // Kommunikationsplattform 

- www.baden-wuerttemberg.de/de/Menschen_mit_Behinderung/85682.html 
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- www.studentenwerke.de  // Dachverband der Studentenwerke 

- www.kobinet-nachrichten.org  // Nachrichtendienst  

- www.ifd-bw.de  // Integrationsfachsdienst 

- www.bibez.de  // Bildung und Beratung und Integration 

- www.dvbs-online.de  // Blindenverein Studium und Beruf 

- www.bhsa.de  // AG der hörbehinderten Studierenden 

- www.tandem-in-science.de  // Projekt Behinderte in der Wissenschaft 

- www.bag-selbsthilfe.de  // Dachverband Selbsthilfe 

 

Gesundheit /Sport 

- www.gesundheitssport.info  // Sportkreis Mannheim 

- www.rehawelt.de  // Gesundheitsportal 

- www.gskg-mannheim.com  // Gehörlosensport Mannheim 

- www.ksg-ev.de  // Behindertensport 

- www.barrierefrei-mannheim.de  // AG Barrierefreiheit 

- www.hilfeatlas.de  // Hilfen und Gesundheitsportal 

 

Stiftungen und Stipendien 

- www.stipendiumplus.de// staatl. unterstützte Begabtenförderung 

- www.studentenwerke.de  // Rubrik Studium und Behinderung 

- www.daad.de/  // Ausländer – und Auslandsstudium 

- www.stiftungsindex.de  // Stiftungsdatenbank 

- www.stiftungen.org  // Bundesverband dt. Stiftungen 

- www.e-fellows.net // Stipendien 

- Diese Links sind nur eine kleine Auswahl, für die Inhalte sind wir nicht verantwortlich. 
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